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■ Ständige Video-
überwachung ist 
nicht erlaubt.
■ Kontrolle muss
schonend erfolgen.

Der Arbeitnehmer kann sich gegen gewisse Kontrollen zur Wehr setzen

Mitarbeiter-Überwachung:
Wie weit darf sie gehen?

Wien. In vielen Unterneh-
men ist es üblich, dass Mit-
arbeiter während ihrer
Dienstzeit in irgendeiner
Weise kontrolliert werden.
Das fängt beim Betreten des
Firmengeländes an und
kann bei der Überwachung
der Internetnutzung enden.
„Auch wenn die Motive der
Geschäftsführung, solche
Überprüfungen durchzu-
führen, verständlich sind,
heißt das noch lange nicht,
dass die Kontrolle der Mit-
arbeiter auch legal ist“, er-
klärte die Rechtsanwältin
Alexandra Knell bei einem
Vortrag bei der Personal
Austria-Messe.

Bei sensiblen Daten
gibt es eine Grenze
Während sich der Dienst-
nehmer gegen die Erfas-
sung allgemeiner persönli-
cher Daten wie etwa An-
schrift oder Familienstand
nicht wehren kann, gibt es
für die Erhebung sensibler
Daten – zum Beispiel bei
Angaben zur Gesundheit –
sehr wohl Grenzen. Hier
muss entweder der Be-
triebsrat – gibt es einen sol-
chen nicht, jeder Mitarbei-
ter einzeln – einer Überprü-
fung zustimmen. Wenn al-
lerdings eine Betriebsver-
einbarung nicht zustande
kommt, kann zur Durchset-
zung der Interessen des Ar-
beitgebers die Schlichtungs-
stelle des Arbeits- und Sozi-
algerichts angerufen wer-
den, weiß Knell.

Maßnahmen, die die
Menschenwürde verletzen
wie zum Beispiel Leibesvi-
sitationen, einseitig durch-

Von Rainald Edel

sichtige Glasscheiben, stän-
dige Videoüberwachung
oder Mikrophone sind ver-
boten. „Ausnahmen beste-
hen lediglich, wenn Kame-
ra- oder Sprachaufzeich-
nungen anderen Zielen die-
nen wie beispielsweise der
Sicherheit in einer Bankfi-
liale“, schilderte Knell.
Doch selbst dann bedarf es
einer entsprechenden Ver-
einbarung mit dem Be-
triebsrat. Wenn es keinen
Betriebsrat gibt, müssen in
diesem Fall alle Mitarbeiter
mit dieser Kontrollmaßnah-
me einverstanden sein.

Das Einverständnis des
Betriebsrates oder der Mit-
arbeiter ist auch dann not-
wendig, wenn die Kontroll-
maßnahmen die Menschen-
würde nur berühren. Bei-
spiele dafür sind der Fin-
gerscan als Zutrittskontrol-
le sowie Torkontrollen.
Auch hier kann die Be-
triebsvereinbarung vom Ar-
beits- und Sozialgericht er-
zwungen werden. Grund-
sätzlich gilt aber, dass die
Kontrolle durch den Arbeit-

geber so schonend wie
möglich zu erfolgen hat. Ei-
ne Zwangsschlichtung ist
bei Personalüberwachungs-
maßnahmen nicht möglich.

Achtung bei privater 
Internetnutzung
Bei der Kontrolle der Inter-
net- und Mailaktivitäten
von Mitarbeitern ist es dem
Arbeitgeber im Gegensatz
zu den meisten anderen
Maßnahmen möglich, völlig
unbemerkt zu agieren. „Un-
ternehmen haben natürlich
das Recht, ihr Equipment
vor Viren und illegalen oder
gegen firmeninterne Richt-
linien verstoßende Aktivitä-
ten durch Mitarbeiter zu
schützen“, erklärte Knell.
Zudem haben Angestellte
nach österreichischer
Rechtslage kein grundsätz-
liches Recht auf private In-
ternetnutzung während der
Dienstzeit. Daher ist auch
die Beschränkung des Sur-
fens durch Sperren be-
stimmter Seiten jederzeit
möglich. „Rechtlich eindeu-
tig ist die Situation, wenn

es ein Verbot der Privatnut-
zung gibt“, schilderte Knell.
In diesem Fall ist der
Dienstgeber auch ohne Be-
triebsvereinbarung berech-
tigt zu kontrollieren, ob sei-
ne Mitarbeiter Internet und
Mail für dienstfremde Akti-
vitäten nutzen.

Gibt es dagegen nur eine
eingeschränkte Privatnut-
zung, muss der Betriebsrat
einer Überprüfung, ob die
Vereinbarung von den Mit-
arbeitern eingehalten wird,
zustimmen.

Kommt es zu einem ar-
beitsrechtlichen Verfahren,
ist es immer wieder schwie-
rig zu beweisen, dass ein
Mitarbeiter die ihm dienst-
lich zur Verfügung gestellte
Internet- oder Mailnutzung
missbräuchlich verwendet
hat. Der Dienstnehmer
könnte hier allerdings ins
offene Messer laufen, denn
„es gibt in diesem Zusam-
menhang kein Beweisver-
wertungsverbot für Daten,
die ohne Zustimmung des
Dienstnehmers gespeichert
wurden“, so Knell. ■

Harte Arbeit oder privates Internetsurfen? Manche Chefs behalten ganz genau im
Auge, was ihre Mitarbeiter während der Dienstzeit machen. Foto: bilderbox

■ Verpflichtung für
Vermieter und Ver-
käufer ab 1. Jänner.

Energieausweis für
Gebäude kommt

Wien. Es ist wie ein Typen-
schein für Autos: Der Ener-
gieausweis legt offen, wie
viel Energie ein Gebäude
verschwendet. Er enthält un-
ter anderem Details über die
Gebäudehülle, die Heizungs-
anlage, die Lüftung, undich-
te Türen und Fenster und
den zu erwartenden Heiz-
energieverbrauch. Darüber
hinaus zeigt er auch Verbes-
serungsvorschläge auf.

Ab 1. Jänner 2008 sind
Vermieter und Verkäufer
verpflichtet, den Energieaus-
weis dem potenziellen Mie-
ter oder Käufer vorzulegen.
Bei Bauten, deren Baubewil-
ligung vor dem 1. Jänner
2006 erteilt wurde, gilt die
Regelung erst ab dem Jahr
2009. Das schreibt das Ener-
gieausweis-Vorlage-Gesetz
vor, das die EU-Gebäude-
richtlinie umsetzt. Damit
will man einerseits mehr

Transparenz bei der thermi-
schen Qualität von Gebäu-
den schaffen. Der Vergleich
der Energieeffizienz von Ge-
bäuden wird dadurch er-
leichtert. Andererseits soll
der Energieausweis ein Be-
wusstsein für mögliche Ver-
besserungen zur Senkung
der Energiekosten wecken
und somit zum Umwelt-
schutz beitragen.

Das Gesetz schreibt vor,
dass der Energieausweis
nicht älter als zehn Jahre
sein darf. Unterlässt der Ver-
mieter oder Verkäufer die
Vorlage des Energieauswei-
ses, gilt zumindest eine dem
Alter und der Art des Gebäu-
des entsprechende Gesamt-
energieeffizienz als verein-
bart.

Da die EU-Richtlinie größ-
tenteils baurechtliche Vor-
schriften enthält, für die in
Österreich die Länder zu-
ständig sind, kann es zwi-
schen den Bundesländern
leicht unterschiedliche An-
gaben im Energieausweis
geben. ■

Wien. (mel) Wie etwa Ban-
kenskandale der jüngeren
Vergangenheit beweisen,
wird in so mancher Chefeta-
ge wenig Wert auf transpa-
rente Unternehmensfüh-
rung gelegt. Dabei halten
laut einer Studie der Bera-
terfirma Booz Allen Hamil-
ton (BAH) rund drei Viertel
der österreichischen Top-
Manager entsprechende
Corporate-Governance-
Richtlinien für geeignet,
Fehlverhalten zu vermei-
den. Die befragten Füh-

„Freunderlwirtschaft bei
Aufsichtsräten ausrotten“
■ Manager sehnen
sich nach Corporate-
Governance-Regeln.

rungskräfte wünschen sich
in erster Linie eine stärkere
Unabhängigkeit der Auf-
sichtsräte gegenüber den je-
weiligen Unternehmensvor-
ständen.

Sanktionen sinnvoll
„Die Freunderlwirtschaft
auf Aufsichtsratsebene hört
sich auch im deutschspra-
chigen Raum nach und
nach auf“, meint BAH-Ge-
schäftsführer Helmut Mei-
er. „Aufsichtsräte werden
nicht mehr nur daran ge-
messen, wie oft sie mit ih-
ren Vorständen auf die Jagd
gehen“, glaubt Meier.

Laut Umfrage hält ein
Großteil der österrei-

chischer Manager rechtli-
che Sanktionen für die
Nichteinhaltung wirtschaft-
licher Benimmregeln für
zielführend. Außerdem soll-
ten Aufsichtsräte in den Un-
ternehmen eine aktivere
Rolle einnehmen.

Meier baut auf eine stär-
kere Verbreitung von Fi-
nanzinvestoren unter den
Großaktionären heimischer
Firmen. Internationale
Fonds würden Unterneh-
men ohne Rücksichtnahme
auf persönliche Gefälligkei-
ten „auf Gewinn trimmen“.
Solche Anleger könnten da-
für sorgen, dass „diese
Freunderlwirtschaft ausge-
rottet“ wird. ■

Novartis: Die Novartis
Pharma AG hat die Region
Europa neu strukturiert
und die Leitung des „Clus-
ter Central Europe“ an
Christian Seiwald über-
tragen. Dieser übernimmt
die Funktion zusätzlich zu
seinen bisherigen Aufga-
ben als Country President

■ Karrieren

Novartis Austria und Ge-
schäftsführer der Novartis
Pharma GmbH. Georg
Schröckenfuchs, bis zur
Ernennung Geschäftsbe-
reichs-Verkaufsleiter und
Mitglied der Geschäftslei-
tung der Novartis Pharma
GmbH, wird künftig das Re-
gionalbüro in Laibach von
Slowenien aus leiten.

A-Tec: Christian Schröt-
ter, derzeitiger CFO der
ATB Austria Antriebstech-
nik AG, wurde per 1. Jänner
2008 zum Finanzvorstand
der A-Tec Industries Grup-
pe ernannt. Schrötter wird
vorerst weiterhin die Positi-
on des Finanzvorstandes
in der ATB Gruppe beklei-
den, bis ein entsprechender
Nachfolger gefunden
wird. ■Ch. Seiwald. Foto: novartis

■ Der Ministerrat hat in seiner 33. Sitzung gestern,
Mittwoch, unter anderem folgende Berichte ange-
nommen:

Bericht der Bundesministerin für europäische und
internationale Angelegenheiten betreffend Luftver-
kehrsabkommen zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und der Regierung der Mongolei;
Unterzeichnung und Inkraftsetzung.

Bericht des Bundesministers für Soziales und Kon-
sumentenschutz betreffend die Generalunterneh-
merhaftung für Sozialversicherungsbeiträge zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit.

Gemeinsamer Bericht des Bundeskanzlers und des
Bundesministers für Finanzen betreffend der Ver-
antwortung gegenüber den Opfern des National-
sozialismus. ■

■ Amtlich
Am 12. November 2007 sind erschienen:

Bundesgesetzblatt für die
Republik Österreich

Teil II/Nr. 311 bis 314
311. Verordnung: Immobilienfonds-
OTC-Derivate-Gegenpartei-Verordnung.
312. Verordnung: Festsetzung von
Hundertsätzen für die Bemessung von
Kaufkraftausgleichszulagen für im Aus-
land verwendete Beamte und Vertrags-
bedienstete des Bundes.
313. Verordnung: UVS-Verfahrenshilfe-
Pauschalvergütungsverordnung 2007.
314. Verordnung: Änderung der Nie-
derlassungsverordnung 2007 (NLV
2007).
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